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Das neue Volksschulgesetz und die flächendeckende Ein-
führung der neuen Beurteilung im 1. Zyklus auf das Schuljahr 
2023/24 erfordern unter anderem auch eine Anpassung des 
Laufbahnreglements.

Neues Laufbahnreglement

Allgemeine Änderungen
Die Zyklen des Lehrplans werden aufgenom-
men, Anhänge ergänzt sowie redaktionelle und 
sprachliche Anpassungen vorgenommen. Durch 
die Ergänzungen verschieben sich auch die 
Nummern der Paragrafen. «Leere Paragrafen» 
verschwinden, was die Lesbarkeit erleichtert. 

Änderungen im 1. Zyklus
Die grössten Änderungen und Anpassungen be-
treffen den 1. Zyklus rund um die Beurteilung. 
Die flächendeckende Einführung der Beurtei-
lung nach neu im 1. Zyklus auf das Schuljahr 
2023/24 – eine Beurteilung ohne Noten – wird 
geregelt. 

 
Des Weiteren wird der Zeitraum der Durch-
führung der jährlich stattfindenden Standort-
gespräche im gesamten Zyklus erweitert, von 
November bis Mitte Mai.

 
Die wichtigsten Besprechungspunkte und Abma-
chungen des Standortgesprächs zu den entwick-
lungsorientierten Zugängen, den Fachbereichen 
und den überfachlichen Kompetenzen werden 
im «Kurzprotokoll des Standortgesprächs 1. Zy-
klus» festgehalten.

 
In den ersten drei Schuljahren (Kindergarten 
und 1. Klasse der Primarschule) wird am Ende 
des jeweiligen Schuljahres eine Bestätigung 
über den Schulbesuch abgegeben. 

 
Am Ende des Zyklus, also in der 2. Klasse der 
Primarschule, wird der Leistungsstand in den 
Fächern Deutsch und Mathematik mit Prädika-
ten festgehalten. Die Beurteilung des Arbeits-, 
Lern- und Sozialverhaltens entfällt. 

Änderungen im 2. Zyklus
Als Folge der Beurteilung der Fächer Deutsch 
(ohne Natur, Mensch, Gesellschaft) und Mathe-
matik in der 2. Klasse der Primarschule wird in 
der 3. Klasse der Primarschule der Fachbereich 
Natur, Mensch, Gesellschaft neu separat beur-
teilt. Im Zeugnis der 3. Klasse der Primarschule 

werden somit drei Fächer mit einer Note ausge-
wiesen. Das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten 
bleibt bestehen. 

Ab Schuljahr 2023/24
Das neue Laufbahnreglement tritt ab Schuljahr 
2023/24 in Kraft. Für Schulen, die mit der Beur-
teilung nach neu erst im Schuljahr 2023/24 star-
ten, gelten für die 2. Klassen der Primarschule 
die Übergangsbestimmungen. Die Beurteilung 
erfolgt noch wie bisher.

Die grössten Änderungen und Anpassungen betreffen 
den 1. Zyklus rund um die Beurteilung.

Übergang Kindergarten –  
1. Klasse der Primarschule

Ab Schuljahr 2023/24 entfallen die 
Formulare zur «Standortbestim-
mung» und zum «Übertritt Kinder-
garten – Primarschule» sowie die 
«Verhaltensmerkmale» für den 
Kindergarten und die 1. und 2. Klasse 
der Primarschule.

VOLKSSCHULAMT

F
o

to
: M

o
n

ik
a

 S
ig

ri
st

24.3.2023 – 07.01.2024

UNTERWEGS
Geschichte und Geschichten rund um

Dreh- und Jahrmarktsorgeln

www.musikautomaten.ch


